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 Veröffentlicht am 03.01.1939

Norm

ZPO §562 E

Rechtssatz

Alle Einreden des Beklagten müssen schon in den Einwendungen enthalten sein, sofern sie sich nicht auf Normen

zwingenden Rechtes gründen, die das Gericht jederzeit von Amts wegen beachten muß (zB Preisbildungsvorschriften).
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